
für den Kreis Marienburg Westpn
«

ErscheintMittwoch und Sonnabend Abend.

Nr.

«

LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr. 1. . Marienburg, den 17. Mai 1905.

Die Magisträie, sowie die Gutz- nnd Gemeindevorstande
des Kreises werden hierdurch ersucht, nach untenstedendem
Schema eine namentliche Nachweisnng der mittelbaren

(Kommunal-) nnd unmittelbaren (Stat1tF-)Beamten,der Geist-

lichen, Kirchendiener, Lehrer, Militärpersonen pp., welchegemäß
§ 18 der Kreixsordnnng für das Veranlagnngsjayr 1905

Marienburg den 20. Mai. 1305
Anspruch auf Befreiung von den Kreisabgaben haben, bis
zum l. Juni d. Js. oder Fehlanzeige nnerinnert hierher
einznreichem

In diese Nachweisnng sind auch diejenigen vorbezeichneten
Personen aufzunehmen, welch-:in den Gemeindesteuerlistenpro
1. April 1905 mit 2,40 Je nnd 4 Ab singierter Steuer
gemäß § 37 des Einiommenstenergesetzes vom 24. Juni
1891 ver nlagi worden find.
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.

N a ch w e i f n n g
—

der mittelbaren und unmittelbaren Staatsbeemtern welche sür das Jahr 1905 gemäß §18 der Kreis-ordnung Anspruch
ans Ermäßignng oder Befreiung von den Kreizabgaben haben-
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iir dathhr1905 sind unter Berücksichtigung , » » «

Feegesetzlichzulässigen Abzüge (Spalte 7) Mlthm bleiben
zu den Gemeindesteuern herangezogen steuerfrei

(1) (Spalte 8d von

a)
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b) zu einer Spalte 6)

HvälsIIedstI von außer-
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Behufs Einschätznngder Forensen Kontmanditgesellfchaften
ans Aktien, Aktiengesellschaftennnd der juristischenPersonen
zu den Kreisabgabert gemäß §§ 14 und X15 der Kreisordnnng
in der Fassung vom 19. März 1881 haben der Magistrnt
hier nnd die Guts-s und Gemeindevorständedes Kreises eine

Nachweisnng derjenigen Personen vorzulegen, welche, ohne in
dem Kreise Marienburg einen Wohnsitzzu haben bezw. in dem-
selben zu den persönlichenStaatksteueru veranlagt zu sein, m

demselben Grundeigentnm besitzen, oder ein stehended Gewerbe

betreiben (Foren.sen)mit Einschlnßder nicht im Kreise Marienburg
wohnenden Teilhaber einer offenen Handelsgesellschaft

»

oder

einer Kommanditgesellschaftoder einer Gesellschaftmit beschrantter
«

Haftung sowie der juristischenPersonen, der Kommanditgesell-
- ichaften nnf Aktien und Aktiengesellschaften welche im Kreise

«

Grnrtdeigentnm besitzen oder ein stehended Gewerbe betreiben,
oder als Gesellschafter an· dem Unternehmen einer Gesellschoft
mit beschränkterHaftung beteiligt sind und aus den gedachten

«

Quellen —- Grnndbesitz — oder Gewerbebetriebe —— ein Ein-

kommen haben.

Die Nachweisung ist nach nntenstehendem Schema A entl.

eines-Fehlanzeige bis znm l. Juni d. IS. nnerinnert hierher
einznreichen.

Ferner sind uns znr Vermeidung der nach § 16 der
Kreisordnnng nnznlässigenDoppelbesteuerung desselben Ein-
kommens innerhalb · derselben Frist diejenigen Personen unter

Anwendnng des nachstehendenSchemasB zu bezeichnen,welche-«
anf Grund des § 14 -a.« a. O. zn den Keeisabgaben anderer
Kreise herangezogen werden. Jcn letzteren Falle ist gleichzeitig
die fingierte Einkommensteuer anzugeben, von welcher die Heran-
ziehung zu den Kretsabgaben jener Kreise erfolgt ist.

. Endlich ersnchen wir diejenigen Gemeinden, welche im
Kreise Grundeigentnm aleämpein Wachtbuden,u. s.»w. oder«
anderes Vermögen besitzen, uns innerhalb derselben Zeit eine

Nachweisnngeinznreichem ans welcher die Größe des Grund-«
eigeittums, die daran veranlagte Grund-« nnd Gebäudeftener,

«

sowie das Einkommen ans demselben nnd die Höhe des Ver-
mögens hervorgeht .
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Die Richtigkeit dieser Nachweis-engbescheinigt
·

N. N., den . Mai 1905. Der Magister-h Gemeinde-«(Gnis-) Vorsteher-.
N. N.

Schema B.
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Die Richtigkeit dieser Nachweisungbescheinigt
N. N., den . Mai 1905. Der Magistrat, Gemåinizgs(Guts-) Vorsteher.

Nr. 2. Marienburg, den 16. Mai 1905. eingelangte giftige Keime zur Abtötung zu bringen. Der Jn-
Die Ragisträte Gemeinde- und Gutsvorsteher des Kreises

ersucht-,ich eine Nachweifnug der in ihren Orten vor-

handenen tanbftnmmen Kinder im Alter von 3—14

Jahren binnen 8 Tagen nach dem untenstehenden Schema an

mich einzureichen. -

-

Der Erstattung einer Fehlanzeige bedarf es nicht.
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Nr. 3". Die Ermiitelungen, welche durch die im Januar
1904 vorgekommenenVergiftungsfällein der AliceiKochschule
in Darmstadt infolge Genusses eines aus Konservenbohnen
bereiteten Salates veranlaßt sind, haben zu dem Ergebnis
geführt,daß in Gemüsekonservenauch bei LustabschlußSpalt-
pilze sich zu entwickeln vermögen, deren giftige Stoffwechsel-
vrodukte die menschlicheGesundheit in ähnlicherWeise wie das

sogenannte Fleischgift zu schädigengeeignet sind.
.

Da der Verdacht vorliegt, daß durch Besvritzungoder Be-
gießungvon Pflanzen mit janchehaltigen Flüssigkeitendie gift-
bildenden Keime an dieselben gelangen und auf ihnen unbe-

-

schadetihrer LebensfäbigkeitEiutkvcktisldWicht-MCI Erforder-
lich, gegenüberder Anwendung von Jauche in der Gemüsezucht
zur

- Vorsicht zu mahneu und auf die Gefahren hinzuweisen,
welcheder menschlichenGesundheit erwachsen, sobald Jauche
unmittelbar mit den oberirdischen Planzenteilen in Berührung
konntet- Oluchandere durchSpaltnilze hervorgerufenemenschliche

; T«""""-«·"rekauneneawie Typhus und Ruhr krauen auf diesem-Wege
Weiterverbreitungfinden. Es wird daher bei Verwendung von

Jauche aus jauchehaltigen Flüssigkeitenmöglichstdarauf zu
achten sein, ein Besprengen und Bespritzender Pflanzen zu
vermeiden, was übrigens auch mit Rücksichtdarauf schon ge-
boten ist, daß der Pflanzenwuchs und- die Früchtedadurchnach-
teilig beeinflußtwerden. «

Es ist ferner geboten, bei der Zubereitung der Büchsen-
gemüse auch im Haushalte zur Vermeidung und Beseitigung
von Berunreinigungenmit peinlichsterSauberkeit und Sorgfalt
zu verfahren. Es empfiehlt sich insbesondere, dieselben einer

gehörigenErhivung auszusehem welche geeignet ist, etwa hin-

halt von Büchsen, die bei der Oeffnung einen verdächtigen
Geruch erkennen lassen, ist zu Genußzweckenuntauglich und darf
vor allem ohne vorangegangene nbermalige Erhitzung als
Salat pp. keine Verwendung finden.

Berlin W. 64, den 11. April 1905.

Der Minister der geistl., Unterrichts- u. Medizinalangelegenheiten.
J. A. gez. Förster.

Der Minister für Landwirtschaft, Domönen undForsten.
J. V. gez. v. Eonrad.

An die Herren Regierungs-Präsidentenund den Herrn Polizei-
Priisidenten in Berlin.

»

Vorstehendes bringe ich zur Kenntnis.

Danzig, den 25. April 1905.

Der Regierungs - Präsident

Marienburg, den 5. Mai 1905.

Vorstehende Bekanntrnachung wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntnis gebracht. -

Nr. 4.
’

Marienburg, den 16. Mai 1905.
Die Polizeiverwaltungen sowie die Herren Amtsvorsteher

des Kreises werden daran erinnert, daß von jedem in ihrem
Bezirke stattgehabten Brande mir zwecks Zusendungeiner
Zählkarte zur Aussüllung sofort Anzeige zu erstatten ist.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Nr. 1. .. Nachdem die Schweinesenche unter dem

Schweinebestandedes KäsereipächtersGroßenbacherin Kunzens
dorf erloschen und die Desinfettion ordnungsmäßigausgeführt
ist. werden die angeordneten Schutz- und Sperrmaßregelnhiermit
aufgehoben.

Kunzendorf,den —18.Mai 1905. Der Amtsvorsteher.

Nr. 2.« Der von M. Lesen-in nach Halbftndt
führende Weg wird wegen Bau einer Pflasterstraße auf
diesem Wege dem öffentlichenVerkehr entzogen.

Gr. Lesen-itz,den 16. Mai 1905. Der«Amtsvosteher.

Nr. 3. Auf der Ehaussee zwischen Altweichsel und

Kunzendorf ist ein Ventelportemonnaie gefunden worden.
Der rechtmäßigeEigentümerwird aufgefordert, das Vorte-

monnaie mit Inhalt bei dem Unterzeichneten in Empfang zu
nehmen.

Kunzendorf, den 18. Mai I905.
«

Der Amtsvorsteher.

»

Druck von O. halb - sarienburg.


